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Gebäude

Gebäudetyp

Adresse

Gebäudeteil

Baujahr Gebäude

Baujahr Anlagentechnik

AnzahlWohnungen

Gebäudenutzfläche Ax

Emeuerbare Energien

Lüftung

Neubau von 2 Wohnhäusem (Hhl

03099 KolkwiE

Berliner Strasse 6 b
.l

2011

2011

o

432,1 m2

für Heizung, Warmwasser

Fensterlüftung

Anlass der Ausstellung des Energieausreises

I Neubau Sl VermietungA/erkauf I Modemisierung (Anderung / Erweiterung] E Sonstiges

Hinweise zu den Angaben über die energetische Qualität des Gebäudes
Die energetische Qualität eines Gebäudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter
standardisierten Randbedingungen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden.
Als Bezugsfläche dient die energetische Gebäudenutzfläche nach der EnEV, die sich in der Regel von den
allgemeinen Wohnflächenangaben unterscheidet. Die angegebenen Vergleichswerte sollen überschlägige
Vergleiche ermöglichen (Erläuterungen - siehe Seite 4).

lfl Der Ehergieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt.
- Die Ergebnisse sind auf Seite 2 dargestellt. Zusätzliche Informationen zum Verbrauch sind freiwillig.

I Der Energieausweis wurde auf der Grgndlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstellt.
- Die Ergebnisse sind auf Seite 3 dargestellt. -

Datenerhebung Bedarf / Verbrauch durch I Eigentümer fi Aussteller

[:] qem Energieausweis sind zusätzliche lnformationen zur energetischen Qualität beigefägt.
- (fteiwillige Angabe)

Hinweise zur Ven yendung des Ener$ieausweises

Der Energieausweis dient lediglich der lnformation. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich
auf das gesamte Wohngebäude oder den oben bezeichneten Gebäudeteil. Der Energieausweis ist
lediglich dafur gedacht, einen überschlägigen Vergleich von Gebäuden zu ermöglichen.
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Neubau von 2 Wohnhäusem (Hh1) / 03099 Kolkwitz I Berliner Strasse 6 b



EN ERGI EAUSWEIS rürwohngebäude
gemäß den S$ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV 2009)

Berechneter Energiebedarf des Gebäudes
03099 KollorviE
Berliner Strasse 6 b

Energiebedarf COr-Emissionen 1)

Endenergiebedarf dieses Gebäudes 17,0 kWh/(m,.a)
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Primärenergiebedarf("Gesamtenergieeffizienz") 44,1 kWh/(m2.a)
Anforderungen gemäß EnEV 2) Für Energiebedailsberechnungen
Primärenergiebedarf verwendetes Verfahren
lst-Wert 44,1 kWh/(m2'a) Anforderungswert 66,2 kWh/(m'?.a) $ Verfahren nach DIN V 4108-6
Energetische Qualität der Gebäudehülle H'1 und DIN V 4701-10

lst-Wert: 0,356 W(m'?'K) Anforderungswert: 0,500 W/(m'?.K) [ Vereinfachungen nach g 9 Abs. 2
Sommerlicher Wärmeschutz (bei Neubau) fl eingehalten

Endenergiebedarf
Energieträger
Elektro-Wärmepumpe
Solarertrag

Jährlicher Endenergiebedarf in kWhl(m2. a ) für
Heizung Warmwasser Hilfsgeräte +)

13,39

5,58

2,62 2,72

10,94

Gesamt
kWh/(m'z'a)

18,7

16,5

Ersatzmaßnahmen 3)

Anforderungen nach g7 Nr.2 EEWärmeG

tr Die um 15% verschärften Anforderungswerte
sind eingehalten.

Anforderungen nach g7 Nr.2 i.V. mit g8 EEWärmeG
DieEnEV-Anforderungswertesindum -verschärft.
Primärenergiebedarf
Verschärfter Anforderungswert: - kWhl(m2 a)

Transmissionswärmeverlust H'1
Verschärfter Anforderungswert: - W(m, K)

Vergleichswerte Endenergiebedarf

passiv- EFH Durchschnitt EFH energetisch
haus Neubau Wohngebäude "'*:ä.?",j::,fl

MFH EFH energetiscfr MFH energetisch

Neubau gut mbdeäisiert .nicht wesenüich
modemisiert

5)

Erläuterungen zum Berechnungsverfahren
Die Enegieeinsparverordnung lässt für die Berechnung des Energiebedarfs zwei altemative Berechnurgsverfahren zu, die im
Einzelfall zu unterschiedlichen Ergebnissen führen können. lnsbesondere wegen standardisierter Randbedingungen erlauben
die angegebenen Werte keine Rückschltisse auf den tatsächlichen Energievertrauch. Die ausgewiesenen Bedarfswerte sind
spezifische Werte der EnEV pro Quadratmeter Gebäudenutzfläche (ANi)

1) freiwillige Angabe 2) bei Neubau sowie bei Modernisierung im Falle des g 16 Abs. 1 Satz 2 EnEV
3) nur bei Neubau im Falle der Anwendung vori $ 7 Nr" 2 Emeuerbare-Energien-Wärmegesetz
4) ggf. einschließlich Kühlung 5) EFH: Einfamilienhäuser, MFH: Mehrfamilienhäuser

Neubau von 2 Wohnhäusern (Hhl ) / 03099 Kolkwitz / Berliner Strasse 6 b




